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Bebauungsplan "Gerhartsreit"

Der Gemeinderat hat in der Sitzung vom  _______________  gemäß 
§ 2 Abs. 1 BauGB die Aufstellung des Bebauungsplans beschlossen. Der 
Aufstellungsbeschluss wurde am  _______________  ortsüblich bekanntgemacht.

Zu dem Entwurf des Bebauungsplanes in der Fassung vom  _______________  
wurden die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß 
§ 4 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom  _______________  bis  _______________  
beteiligt.

Der Entwurf des Bebauungsplanes in der Fassung vom _______________  
wurde mit der Begründung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit 
vom   _____________  bis  ______________ im Internet veröffentlicht.

Die Gemeinde hat mit Beschluss des Gemeinderats 
vom  _______________  den Bebauungsplan gemäß § 10 Abs. 1 BauGB in der 
Fassung vom  _______________  als Satzung beschlossen.

Siegsdorf, den ............................. 

........................................................ 
Thomas Kamm
(Erster Bürgermeister)

Ausgefertigt

Siegsdorf, den ............................. 

........................................................ 
Thomas Kamm
(Erster Bürgermeister)

Der Satzungsbeschluss zu dem Bebauungsplan wurde am  _______________  
gemäß § 10 Abs. 3 Halbsatz 2 BauGB ortsüblich bekannt gemacht. Der Bebauungs-
plan mit Begründung wird seit diesem Tag zu den üblichen Dienststunden in der 
Gemeinde zu jedermanns Einsicht bereitgehalten und über dessen Inhalt auf 
Verlangen Auskunft gegeben.

Der Bebauungsplan ist damit in Kraft getreten. 
Auf die Rechtsfolgen des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB und die 
§§ 214 und 215 BauGB wird hingewiesen.

Siegsdorf, den ............................. 

........................................................ 
Thomas Kamm
(Erster Bürgermeister)

Entwurf

Format 580 / 585
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Die Gemeinde Siegsdorf erlässt aufgrund der §§ 1 und 2, sowie §§ 8, 9, 10, 13 und 13a des 
Baugesetzbuches (BauGB), der Verordnung  über die bauliche Nutzung der Grundstücke 
(BauNVO), der Art. 4 bis 8 und 81 der Bayerischen Bauordnung (BayBO), sowie Art. 23 der 
Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO), § 9 des Gesetzes über Naturschutz und 
Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz, BNatSchG), Art. 4 des Gesetzes über den 
Schutz, die Pflege der Landschaft und die Erholung in der freien Natur (Bayerisches 
Naturschutzgesetz BayNatSchG) diese Bebauungsplanänderung als Satzung

A FESTSETZUNGEN DURCH PLANZEICHEN
Grenze des Geltungsbereiches

WA

Baugrenze 

Firstrichtung

Allgemeines Wohngebiet

3. Änderung 

im beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB

EG=643,51 Festsetzung Höhenlage Fertigfußboden EG
in m üNHN, z. B. 643,51 m üNHN

Fläche für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und
sonstigen Bepflanzungen

Fläche für Tiefgarage

Zufahrt Tiefgarage

TG

Fläche zum Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern

FESTSETZUNGEN DURCH TEXTC
Bezugspunkte für die Wandhöhe sind die Oberkante Fertigfußboden Erdgeschoß
und der Schnittpunkt der Wand mit der Oberkante Dachhaut.

Die Höhe des Fertigfußboden Erdgeschoss ist im Planteil fesgesetzt.
Von dieser Höhe darf nach oben und unten um jeweils bis zu 0,2 m abgewichen 
werden.

Die Grundflächenzahl wird mit 0,35 festgesetzt.

Je Wohngebäude ist 1 Nebengebäude mit einer Grundfläche von jeweils bis zu 
40 qm auch außerhalb der Baugrenzen zulässig.

Eine Beschränkung der Zahl der Wohneinheiten ist nicht festgesetzt.
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HINWEISE DURCH TEXTD

HINWEISE DURCH PLANZEICHENB

Bestehendes Gebäude, Abbruch geplant

Standort- und klimagerechter Laub- / Obstbaum, 
Pflanzvorschlag

507

Umgrenzung Biotopflächen - nachrichtliche Übernahme 
entspr. Biotopkartierung Bayern

644,5 Höhenlinien, Abstand 0,25 m, mit Höhenangabe
z. B. 644,5 m üNHN

bestehender Schmutzwasserkanal, dingliche Sicherung erforderlich

Abgrenzung der Firstrichtungen

WH 7,50 Zulässige Wandhöhe als Höchstmaß, 7,50 m
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Stellplätze sind auch außerhalb der Baugrenzen zulässig. Sie sind mit wasser-
durchlässigen Belägen auszuführen.

Es sind mindestens 10 Laubbäume zu pflanzen.
Für alle Neupflanzungen von Laubgehölzen werden nachfolgende Mindestqualitäten
festgesetzt:
Laubbäume 1. bis 3. Ordnung:Mindestpflanzqualität: Hochstamm, 
  4 x verpflanzt, Stammumfang 20-25 cm, Mindestdurchmesser der Baumscheibe: 
  2,0 m
Obstbäume: Mindestpflanzqualität: Hochstamm, 3 x verpflanzt, Stamm-
  umfang 14-16 cm, Mindestdurchmesser der Baumscheibe: 2,0 m
Sträucher:Mindestpflanzqualität: verpflanzter Strauch, 3 - 8 Triebe, 100 - 150cm
  Baumscheiben müssen mind. ein durchwurzelbares Volumen von 12 cbm bei einer 
  Tiefe von mind. 80 cm aufweisen.

Für alle Pflanzungen sind nur standort- und klimagerechte und heimische Gehölze 
zulässig. 

Die festgesetzte Fläche zum Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern ist als 
extensiv gepflegtes Grünland herzustellen und mit mind. 4 Laubbäumen und 
Sträuchern zu bepflanzen. Die Pflanzfläche der Sträucher nimmt einen Mindest-
anteil von 30% der Fläche ein. Die Pflanzdichte der Sträucher beträgt 1 Gehölz 
pro 2 qm.

Die neu zu pflanzenden Gehölze sind zu pflegen und zu erhalten. Sie sind bei
Ausfall durch eine Neupflanzung der gleichen Art und Qualität zu ersetzen.
Die festgesetzte Bepflanzung ist bis spätestens 1 Jahr nach Bezugsfertigkeit 
der Gebäude vorzunehmen.

Laubgehölzhecken sind als geschnittene oder freiwachsende Hecken zulässig.

Eine nächtliche dauerhafte Außenbeleuchtung zwischen 22.00 Uhr und 06:00 Uhr 
ist unzulässig. 
Es sind ausschließlich nach unten gerichtete Leuchten mit warmweißen LED und 
einer Farbtemperatur zwischen 1.800 und 3000 Kelvin sowie möglichst niedrigem 
Lichtmast zulässig. Die Gehäuse müssen dicht ausgeführt sein (keine Insekten-
fallen). Die Gehäusetemperaturen dürfen 60° C nicht überschreiten. Zu verwenden 
sind Leuchten, deren Leuchtkegel nach unten gerichtet ist (abgeschirmter Leuchten-
typ, Full-Cut-Off-Leuchte mit einem Abstrahlwinkel >70°). Die Beleuchtung ist an 
die Bedarfszeiten anzupassen. Nach Beendigung der Nutzung muss die Beleuchtung 
um mind. 70% gedimmt oder ganz ausgeschaltet werden. Es sind Bewegungsmelder 
oder Zeitschaltuhren zu verwenden.
Reine Fußwegbeleuchtung ist max. 1m über dem Boden und mit Bewegungsmeldern 
auszuführen.

10.11.2025

Ansonsten gelten die Festsetzungen des Bebauungsplanes "Gerhartsreit" in der
Urfassung.

Versickerung von Niederschlagswasser
Dachflächenwasser sowie Niederschlagswasser von privaten Hof- und Zufahrts-
flächen sind, soweit die Bodenverhältnisse dies erlauben, auf den jeweiligen 
Grundstücken zu versickern. Dabei ist eine breitflächige Versickerung über eine 
belebte Bodenzone anzustreben.
Es ist eigenverantwortlich zu prüfen, inwieweit bei der Beseitigung von Nieder-
schlagswasser eine genehmigungsfreie Versickerung bzw. Gewässereinleitung 
vorliegt. Die Vorgaben der Niederschlagswasserfreistellungsverordnung (NWFreiV) 
und der technischen Regeln zum schadlosen Einleiten von gesammeltem Nieder-
schlagswasser in das Grundwasser (TRENGW) sind einzuhalten.
Gegebenenfalls ist eine wasserrechtliche Genehmigung mit entsprechenden 
Unterlagen zu beantragen. 

Gefahren durch Wasser
Vor wild abfließendem Oberflächenwasser können eigenverantwortlich Schutz-
maßnahmen getroffen werden.

Der Abfluss von wild abfließendem Oberflächenwasser darf nicht zum Nachteil 
Dritter verändert werden. § 37 des Wasserhaushaltsgesetzes ist zu beachten. 

Abstandsflächen
Es gelten die gesetzlichen Abstandsflächenvorschriften nach der BayBO.

Denkmalschutz
Bodendenkmale unterliegen der Meldepflicht nach Art. 8 BayDSchG.

Artenschutz
Gehölzrodungen sind nur zwischen dem 1.10 und Ende Februar zulässig.

Bei den Beleuchtungsanlagen sind grundsätzlich die Vorgaben des Artikel 11a 
Bayerisches Naturschutzgesetz zu berücksichtigen:
1. Eingriffe in die Insektenfauna durch künstliche Beleuchtung im Außenbereich 
    sind zu vermeiden.
2. Himmelstrahler und Einrichtungen mit ähnlicher Wirkung sind unzulässig.
3. Beim Aufstellen von Beleuchtungsanlagen im Außenbereich müssen die 
    Auswirkungen auf die Insektenfauna, insbesondere deren Beeinträchtigung 
    und Schädigung, überprüft und die Ziele des Artenschutzes berücksichtigt werden.
4. Beleuchtungen in unmittelbarer Nähe von geschützten Landschaftsbestand-
    teilen und Biotopen sind nur in Ausnahmefällen von der zuständigen Behörde 
    oder mit deren Einvernehmen zu genehmigen.

Schutz des Mutterbodens nach § 202 BauGB
Vor jeder Baumaßnahme ist der anstehende Oberboden insgesamt zu sichern und 
zur Wiederverwendung zwischenzulagern (DIN 18915). Die Humusmieten sind mit 
Leguminosen zu begrünen.

Aushubarbeiten / Altlasten 
Überschüssiges Aushubmaterial ist einer ordnungsgemäßen Verwertung oder 
Beseitigung zu zuführen. Es darf nicht in der freien Landschaft abgelagert werden. 

Auf den hier überplanten Flächen sind keine Altlasten kartiert sowie nach 
derzeitigem Kenntnisstand keine altlastverdächtigen Flächen bekannt, und es gibt 
keine Hinweise auf anderweitige Bodenkontaminationen. 

Die Untere Bodenschutzbehörde ist gem. Art. 1 BayBodSchG unverzüglich zu 
benachrichtigen, falls bei den Erschließungsarbeiten bzw. beim Aushub von 
Baugruben Auffälligkeiten im Untergrund angetroffen werden, die auf 
eine schädliche Bodenveränderung oder auf eine Altablagerung deuten. Die 
Erdarbeiten sind in diesem Fall unverzüglich in diesem Bereich zu unterbrechen.
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